
 
 
 

 

Satzung zur Änderung der Satzung über die  
Benutzungsgebühren für die städtischen Museen  

vom 4.12.2025 
 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg beschließt der Gemeinderat 

der Stadt Bräunlingen am 4.12.2025 folgende Satzung: 

§1 

§ 5 Maßstab und Satz der Gebühr wird wie folgt neu gefasst: 
 
„(1) Für die Benutzung des Kelnhof-Museums gelten folgende Benutzungsgebühren: 
 
Der Eintritt für Einzelpersonen ist grundsätzlich frei. Stattdessen werden auf freiwilliger Basis 
Spenden in eine Spendenbox erbeten. 
 
Führungen 

• Führung pro Gruppe 30,00 € zuzüglich 2 EUR pro Person Eintritt 

• Kindergartengruppen und Schulklassen aus Bräunlingen und den Stadtteilen sind von 
den Eintrittsgebühren befreit. 

 
(2) Für die Benutzung des Waldmuseums gelten folgende Gebühren: 
EUR 15,- pro Gruppe/Führung. 
 
(3) Bei Sonderausstellungen von überregionaler Bedeutung, speziellen Themenführun- 
gen und anderen Sonderveranstaltungen können Sondergebühren erhoben werden. 
 
(4) Personen, die im Auftrag der Stadt Bräunlingen Führungen durchführen, erhalten als 
Aufwandsentschädigung EUR 30,- pro Führung. 
 
(5) Über die Besuchszahlen ist eine Statistik zu führen.“ 
 
 

§2 Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt am 1.1.2026 in Kraft. 
 
 
 
 
 
HINWEIS: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich in- 
nerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu be- 
zeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

 



 
 
Bräunlingen, den 4.12.2025 

 

B ä c h l e 

Bürgermeister 

 

Beurkundung: 

Vorstehende Satzung wurde nach der Satzung der Stadt Bräunlingen über die Form der 
öffentlichen Bekanntmachung durch Bekanntmachung auf der Homepage der Stadt 
Bräunlingen öffentlich bekannt gemacht. 

Bräunlingen, den  

 

Micha Bächle 
Bürgermeister 
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